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H. Verordnung: Höcbstt>rif für du !Uu~erbe in W'ien (KehnarH 1977). 

Verordnung des Landeshauptmannes van 
Wien vom 24. Oktober 1977 betreffend den 
Höchsttarif fllr das Rauchfangkehrergewerbe 

in Wien (Kehrtarif 1977) 

genommen werden, gebührt für jede hiebei 
notwendigerweise verwend•t• Hilfokraft (Ge
sellen, Gehilfen) ein G...mtzusdtbg im Au•maße 
einer Arbeitsst~. 

§ 3, Zusd:iläge zu den Pr~ttten s.ind über· 
dies in folgenden Fätlen zulässig: 

Auf Grund des S 177 Abs. 1 der Gewerbe· 1. Ein ZuscliJ.a,g von 50 v. H. ist zuläsig für 
ol'dn.ung 1973, BGB!. Nr. 50/197+, in der p....,ng Kehru~ von R~uc:hf:ing"'1 mit einem lichten 
des ~es ·BGB!. Nr. 253/1976, 'Mir<! Querod:mitt von ilber 3 000 cm*, von R•udi· 
verord!Mt: kanälen und von Raudirohren, ......n an die 

S 1. (1) Für Kehrarbeiten dürfen in Wien bei 
Einredmu.ng der Umsatzsteuer hödi.ten• die 
Preise .in RechnUD:ß gestellt werden, die in dem 
als Anloge angescbfossenen und einen .Bestandteil 
dieser Vero<dnung bildenden Tarif enthalten 
sin<I. 

(2) Bei <L:r Berech.oung galt ein &ngefmgener 
Meter oder Quadratmeter a4 gitrutor, wenn er 
die Häd.fte der Maße.iniheit erreicht hat; jedoch 
umfaßt ein Kehrgegemtand mindeste.no eine Maß. 
einheit. 

S 2. (!) Für Häuser mit wen.i.ger als vier 
benützten Raudifälljlen kann „ußer den tarif
mäßigen Kehrkosten eitre Grundgebühr in der 
Höhe der Tarifpost 36 verrechnet werden, jedoch 
können aJ., Minidesd>etrag Kehrkosten in der 
Höhe der Tarifpost 37 .jn Rechnung g„tellt 
werden. 

(2) Bei einrzelstehenden Häusem und Häuser· 
gruppen bis ru insge•amt 20 ~emltzten Raudl
fiingen, d;e vom '1ikhotg"1egenen Kehrgegenstand 
über 500 m enllfernt tin<I, kan.n die Wegzeit 
(nach Arbeic.stunden) 2usä111:tid1 verredutet wer· 
den. Das E<>ugelt ist verhältmsm3ßig aui die 
Kehrgegen.rände ·aufl!.uteile1>. 

(3) Für Kehrungen in gewttblkhen Betrieben, 
die wegen der besonderen Art <ko Betr.iebes nicht 
gleidneitig mit der regelmäl!.;gen Kehrung im 
Haus vorgenommen werden k5nnen, oder für 
KehfW1€en, welche die Zaihl der m der Wiener 
Kebrverol'dn.ung vorgesdirid>etten oder auf ihrer 
Grundliage behördlich angeordneten Ke!hrungen 
überschreiten und auf besonidere Bestellung vor-

mgeführten Kehrg~enstände Feuerungen von 
Dampfkesseln ooer gleicbirtige größere Feuerun· 
gen (Abs<:b.noitt IV des T„rif„) oder Feuerungen 
von Zent.rallte.izulljlen angesdi!O<.'len sind. 

2. Ein Zuschbg von 50 v. H. ist zu:lässig, 
wenn Arbeiten von Montajl; bis Fre.itag jn der 
Zeit zwlochen 14 Uhr und 18 Uhr gel<listet wer
den. 

3. Ein Zusch:lag von. 100 v. H. ist zulmig, 
w<Wl Ari>e.iten an S•tn•CQgen oo'Wie an Son.n· 
und geset2Üd\en Feiertagen .in <kr Zeit von 6 Uhr 
bis 18 u·hr oder .an an..deron Tagen .;,, der Zeit 
zwischen 18 Uhr und 6 Uhr dt$ darauffolgenden 
Tags geleistet werden. 

4. Ein Zusdil•g von 200 v. H. ist :oulässig, 
wenn A.beiten an SMl!ßtagen, Sonn·. und ge
setzlichen Feierugen in der Zeit vott Null Uhr 
bis 6 Uhr und 18 Uhr bis 24 Uhr ge4eistet wer
den. 

§ 4. Die Geweit>etreibenidtm (§ 38 Abs. 2 
GewO 1973) si'1<1 ve•pßid!tet, ein Berechnungs· 
blatt <1uszustellen, aus dem d.ie Preio>c der Keh
rungen der eiruielnen Kehrgegenstände des be
treffenden Hauses für die Berei:h~eriode 
:z;u ersehen oind. 

§ 5. Diese Verordnung tritt mit !. JäruN!r 1978 
in Kroft. Gleichzeitig verliert die Verordnung 
des Lan.deshaup~es von Wien vom U. März 
1976, LGlll. fiir Wien Nr. II, ihre Wirksamkeit. 

Für den Lande$hauptmann: 

Nittcl 
Arntsfiihrender Stadtr&t 
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